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Welche Software haben Sie angeschafft bzw. hergestellt?

Sie schaffen eine neue Software an 
bzw. stellen diese selbst her.

Sie mieten eine Softwarelösung  
z. B. im Rahmen eines Iaas-, PaaS-  

oder Saas-Modells.

angeschafft selbst erstellt
Wieder- 

kehrende  
Mietzahlungen

Implementie-
rungs- oder 

Konfigurations-
kosten

Liegt eine wesentliche und über den 
ursprünglichen Zustand hinausgehen-

de Verbesserung vor?

Ein bereits vorhandener und von 
Ihnen aktivierter immaterieller  

Vermögensgegenstand wird ange-
passt.

NEINJA

Sie aktivieren 
die Anschaf-
fungs-/ bzw. 
Herstellungs-

kosten und 
schreiben 

diese über die 
betriebs- 

gewöhnliche 
Nutzungs- 
dauer ab.

Die Aufwen-
dungen erfas-
sen Sie sofort 
in voller Höhe 
als Betriebs-
ausgaben.

Sie aktivieren 
die Anschaf-
fungs-/ bzw. 
Herstellungs-

kosten und 
schreiben 

diese über die 
betriebs- 

gewöhnliche 
Nutzungs- 
dauer ab.

HGB: Sie 
haben die 

Wahl, ob Sie die 
Anschaffungs-/ 

bzw. Herstel-
lungs-kosten 

aktivieren und 
abschreiben 
oder ob Sie 

diese sofort als 
Betriebsaus- 

gaben erfassen.

EStG: Für 
selbst erstellte 
immaterielle 
Vermögens-

gegenstände 
gilt ein Aktivie-

rungsverbot.

Die Aufwendungen erfassen Sie sofort 
in voller Höhe als Betriebsausgaben.


